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Gesetz 
zur Förderung kommunaler Aufwendungen 

für die schulische Inklusion 

Vom 9. Juli 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Förderung kommunaler Aufwendungen 

für die schulische Inklusion 

§ 1 
Belastungsausgleich 

( 1) Für wesentliche Belastungen der Gemeinden und 
Kreise als Schulträger infolge des 9. Schulrechtsände
rungsgesetzes vom 5. November 2013 (GV. NRW S. 618) 
gewährt ihnen das Land ab dem Schuljahr 20141 2015 
einen finanziellen Ausgleich. 

(2) Wesentliche Belastungen im Sinne des Absatzes 1 er
geben sich bei den Sachkosten der Schulträger im Sinne 
von § 94 Absatz 1 des Schulgesetzes NRW vom 15. Feb
ruar 2005 (GV. NRW S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 5. November 2013 (Gv. NRW S. 618) 
geändert worden ist. 

(3) Der auszugleichende Aufwand wird pauschaliert. Die 
jährliche Gesamthöhe beträgt 25 Millionen Euro. Ab
satz 8 bleibt unberührt. 

(4) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schü
lerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemein
den und Kreise am 15. Oktober des jeweils vorletzten 
Jahres. Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden 
die Schülerinnen und Schüler den dem Zweckverband 
angehörenden Gemeinden entsprechend. dem Anteil an 
der Umlage zugerechnet. Erfolgt die Ubertragung der 
Schulträgerschaft durch öffentlich-rechtliche Vereinba
rung, werden die Schülerinnen und Schüler den beteilig
ten Kommunen entsprechend dem in dieser Vereinbarung 
geregelten Finanzierungsanteil zugerechnet. 

(5) Das für Schule zuständige Ministerium leistet den fi
nanziellen Ausgleich für jedes Schuljahr und zahlt ihn 
jeweils spätestens am 1. Februar aus, erstmals spätestens 
am 1. Februar 2015. 

(6) Das für Schule zuständige Ministerium untersucht 
gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden zum 
1. Juni 2015 für das Schuljahr 2014/2015, zum 1. August 
2016 für das Schuljahr 2015/2016 und zum 1. August 
201 7  für das Schuljahr 201612017 auf der Grundlage 
kommunaler Angaben die Aufwendungen der Gemein
den und Kreise und berichtet dem Landtag darüber. 

(7) Das für Schule zuständige Ministerium überprüft 
den Belastungsausgleich gemäß § 4 Absatz 5 des Konne
xitätsausführungsgesetzes vom 22. Juni 2004 (Gv. NRW 
S. 360), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2012 (Gv. NRW S.  474) geändert worden ist, auf 
der Grundlage der von den Kommunalen Spitzenverbän
den übermittelten Angaben und beteiligt sie daran. Es 
berichtet dem Landtag über das Ergebnis. 

(8) Soweit sich aus den Untersuchungen nach Absatz 6 
und der Uberprüfung nach Absatz 7 ein Bedarf zur An
passung des finanziellen Ausgleichs ergibt, erfolgt diese 
zum nächsten Haushaltsjahr. Das für Schule zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, den Betrag durch Rechts
verordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministe
rium festzulegen. 

§2 
Weitere Leistung des Landes 

( 1) Zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen 
für die schulische Inklusion gewährt das Land den Ge
meinden und Kreisen ab dem Schuljahr 20141 2015 eine 
jährliche Inklusionspauschale. 

(2) Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung 
der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Ler
nens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen, so-

weit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller 
Ansprüche nach § 35a des Achten Buches Sozialgesetz
buch und § 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
dienen. 

(3) Die jährliche Gesamthöhe beträgt 10 Millionen Euro. 
Absatz 7 bleibt unberührt. 

(4) Die Leistung nach den Absätzen 1 bis 3 wird je zur 
Hälfte aufgeteilt auf 

1. die Kreise und kreisfreien Städte, 

2. die Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt. 

Der Anteil dieser Gebietskörperschaften richtet sich 
nach der Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren 
am 31.  Dezember des jeweils vorvorletzten Jahres. Dabei 
wird im Fall des Satzes 1 Nummer 2 die Wohnbevölke
rung im Sinne von Satz 2 von Gemeinden ohne eigenes 
Jugendamt dem jeweiligen Kreis zugerechnet. Soweit 
Zweckverbände Schulträger sind oder die Schulträger
schaft durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertra
gen worden ist, gilt § 1 Absatz 4 Satz 2 und 3. Das für 
Schule zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit den 
Kommunalen Spitzenverbänden eine andere Auf teilung 
der Leistungen zu vereinbaren. 

(5) Das für Schule zuständige Ministerium zahlt die In
klusionspauschale für jedes Schuljahr und zahlt sie je
weils spätestens am 1. Februar aus, erstmals spätestens 
am 1. Februar 2015. 

(6) Die Landesregierung untersucht gemeinsam mit den 
Kommunalen Spitzenverbänden zum 1. Juni 2015 für das 
Schuljahr 2014/2015, zum 1. August 2016 für das Schul
j ahr 2015/2016, zum 1. August 201 7  für das Schuljahr 
201612017 und danach alle drei Jahre auf der Grundlage 
kommunaler Angaben die Entwicklung der kommunalen 
Aufwendungen für die Erfüllung individueller Ansprü
che nach § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch und 
§ 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Die Landes
regierung untersucht gemeinsam mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden zu den in Satz 1 bestimmten Zeit
punkten die Aufteilung der Leistungen nach Absatz 4 .  
Die Landesregierung berichtet dem Landtag über das 
Ergebnis. 

(7) Soweit sich aus den Untersuchungen nach Absatz 6 
ein Bedarf zur Anpassung der Inklusionspauschale er
gibt, erfolgt diese zum folgenden Haushaltsjahr. Das für 
Schule zuständige Ministerium wird ermächtigt, den Be
trag durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium festzulegen. 

§3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2014 in Kraft. 

Düsseldorf, den 9. Juli 2014 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L. S.) Sylvia L ö h r m a n n  

Für den Finanzminister 
und 

den Minister für Inneres und Kommunales 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

in eigener Ressortzuständigkeit 
und für 
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die Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport 

Guntram S c h n e i d  e r 

- Gy. NRW. 2014 S. 404 

Gesetz 
zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

Vom 9. Juli 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

Artikel 1 

Das Bestattungsgesetz vom 17. Juni 2003 (Gy. NRW. 
S. 313) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 2 1  ge
strichen. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,, ( 4) Friedhofsträger dürfen sich bei Errichtung 
und Betrieb ihrer Friedhöfe Dritter bedienen. Ge
meinden dürfen Errichtung und Betrieb von 
Friedhöfen unter den Voraussetzungen der Absät
ze 5 oder 6 an private Rechtsträger (übernehmen
de Stellen) im Wege der Beleihung übertragen." 

b) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 
eingefügt: 

,,(5) Die Übertragung an gemeinnützige Religi
onsgemeinschaften oder religiöse Vereine ist zu
lässig, wenn diese den dauerhaften Betrieb si
cherstellen können. 

(6) Friedhöfe, auf denen ausschließlich Toten
asche im Wurzelbereich des Bewuchses ohne Be
hältnis vergraben wird, können übertragen wer
den, wenn diese keine friedhofstypischen 
Merkmale aufweisen, insbesondere über keine 
Gebäude, Grabmale, Grabumfassungen verfügen, 
und öffentlich zugänglich sind, öffentlich-rechtli
che Vorschriften oder öffentliche oder private In
teressen nicht entgegenstehen, und die Nutzungs
dauer grundbuchrechtlich gesichert ist." 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7; darin wer
den die Wörter "einem Ubernehmer" durch die 
Wörter "einer übernehmenden Stelle" ersetzt. 

d) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

,, (8) Die übernehmende Stelle untersteht der 
Rechtsaufsicht des übertragenden Friedhofsträ
gers (Aufsichtsbehörde). Die Aufsichtsbehörde er
lässt im Einvernehmen mit der übernehmenden 
Stelle die Satzungen nach § 4. Die übernehmende 
Stelle stellt die Aufsichtsbehörde von allen An
sprüchen Dritter wegen Schäden frei, die durch 
Ausübung der ihr übertragenen Aufgaben verur
sacht werden. Die Vorschriften der §§ 2 und 3 be
rechtigen und verpflichten auch die übernehmen
de Stelle." 

3. Nach § 4 wird § 4a eingefügt: 

,,§ 4a 
Grabsteine aus Kinderarbeit 

( 1) Grabmäler und Grabeinfassungen aus Naturstein 
dürfen auf einem Friedhof nur aufgestellt werden, 
wenn 

1. sie in Staaten gewonnen, be- und verarbeitet 
(Herstellung) worden sind, auf deren Staatsgebiet 
bei der Herstellung von Naturstein nicht gegen 

das Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
verstoßen wird, oder 

2 .  durch eine Zertifizierungsstelle bestätigt worden 
ist, dass die Herstellung ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit erfolgte, und die Steine durch 
das Aufbringen eines Siegels oder in anderer Wei
se unveränderlich als zertifiziert gekennzeichnet 
sind. 

(2) Eine Organisation wird von dem für Eine-Welt
Politik zuständigen Ressort (anerkennende Behörde) 
als Zertifizierungsstelle anerkannt, wenn sie 

1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse 
verfügt, 

2 .  weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstel
lung oder am Handel mit Steinen beteiligt ist, 

3. sich schriftlich verpflichtet, eine Bestätigung nach 
Absatz 1 Nummer 2 nur auszustellen, wenn sie 
sich zuvor über das Fehlen schlimmster Formen 
von Kinderarbeit durch unangekündigte Kontrol
len im Herstellungsstaat, die nicht länger als 6 
Monate zurückliegen dürfen, vergewissert hat, 

4. ihre Tätigkeit dokumentiert. 

Die anerkennende Behörde kann die Anerkennung 
mit Nebenbestimmungen versehen; die Gültigkeits
dauer ist auf höchstens 5 Jahre zu befristen. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Natursteine, die vor dem 1.  
Mai 2015 in das Bundesgebiet eingeführt wurden." 

4. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort "Übernehmer " durch die 
Wörter "übernehmende Stellen" ersetzt. 

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Die Gemeinden nach Satz 1, die Träger und 
übernehmenden Stellen müssen auch den Tag der 
Bestattung einschließlich der genauen Bezeich
nung der Grabstelle eintragen." 

c) In Satz 4 wird das Wort " Übernehmer " durch die 
Wörter "übernehmenden Stellen" ersetzt. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort "Übernehmer " durch die 
Wörter " übernehmende Stellen" ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Satz 1 gilt auch für die Überwachung der über
nehmenden Stelle durch die Aufsichtsbehörde." 

c) Satz 2 (alt) wird zu Satz 3 .  

6 .  § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3a bis 3c 
wie folgt eingefügt: 

,,(3a) Zur Erprobung neuer Verfahren der Durch
führung der Leichenschau und zur Weiterent
wicklung ihrer Qualität 

1. kann in Modellvorhaben von den Regelungen 
des Absatzes 3 dahingehend abgewichen wer
den, dass in einzelnen Regionen des Landes die 
Feststellung des Todes einerseits und die 
Durchführung der Leichenschau und die voll
ständige Ausstellung der Todesbescheinigung 
andererseits von verschiedenen Arztinnen und 
Ärzten durchgeführt werden, oder 

2. können die Ergebnisse der Leichenschau nach 
Absatz 3 und der Leichenschau nach § 15 Ab
satz 1 Satz 1 durch Stichproben überprüft 
werden. 

Das für das Gesundheitswesen zuständige Minis
terium (Ministerium) entscheidet über die Durch
führung der Vorhaben und erstattet deren Kosten. 
Hierbei kann es die näheren Einzelheiten durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag regeln. 

(3b) Bei Modellvorhaben nach Absatz 3a Num
mer 1 kann die untere Gesundheitsbehörde die 
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